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Betreff: 
Sachstandsbericht zum Antrag 0921/2015 CDU, SPD, FDP, ÖDP Ortsbeirat Mainz-Laubenheim 
hier: Sprüh-Farbschmierereien entfernen - Graffiti-Kunst an ausgewiesenen Stellen fördern 
 
 
Mainz, 14.09.2015 
 
gez. 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ortsbeirat Mainz-Laubenheim nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis. 
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Problembeschreibung / Begründung: 
 
I. Sachverhalt 
 
Auf Grundlage des vorliegenden Antrags der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und ÖDP fordert der 
Ortsbeirat Mainz-Laubenheim die Verwaltung auf, Farbschmierereien im Ortsteil und insbesonde-
re rund um den neu gestalteten Bahnhof zu entfernen und gleichzeitig den gemeinsamen Dialog 
über für Graffiti-Kunst geeignete Flächen im Ortsteil weiterzuführen.  
 
Die Entfernung von Farbschmierereien kann die Verwaltung nur für jene Flächen gewährleisten, 
die sich in der Unterhaltung und damit Verantwortung der Landeshauptstadt Mainz befinden. Für 
die Reinigung von privaten Flächen, Flächen des Landes Rheinland-Pfalz oder Flächen der Deut-
schen Bahn AG können lediglich Impulse an die Verantwortlichen gesetzt werden. Es gibt zahlrei-
che Firmen, die Farbschmierereien professionell entfernen, die Verwaltung hat jedoch keine 
Rahmenverträge, auf die hierfür zurückgegriffen werden kann.  
 
Die Verwaltung hat die DB Netz AG bereits 2014 bezüglich der Reinigung der Lärmschutzwände 
im Bahnhof Laubenheim und weiterhin eines Gestaltungswettbewerbs für diese Flächen kontak-
tiert, bisher jedoch ohne Ergebnis. Seit August 2015 steht die Kulturverwaltung nun hierfür in 
Kontakt mit dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd, der eine Ge-
staltung der Wände in Form eines Wettbewerbs in Betracht zieht. 
 
Damit die technischen Fachämter ihre Zuständigkeit prüfen und städtische Flächen und Gebäude 
zeitnah reinigen können, bittet die Kulturverwaltung den Ortsbeirat, eine Auflistung der betroffe-
nen Flächen zu erstellen.  
 
Bezüglich der Findung von geeigneten Graffiti-Flächen in Laubenheim begrüßt die Verwaltung die 
Motivation des Ortsbeirats, weist aber noch einmal auf das festgelegte Vorgehen hin:  
 
Das Vorschlagsrecht für mögliche Flächen liegt generell beim Ortsbeirat. Die Verwaltung wird alle 
Vorschläge nach Mitteilung prüfen und, wenn möglich, als Freifläche  oder für eine gezielte Ge-
staltung freigeben. Eigene Vorschläge würde die Verwaltung vorab mit dem Ortsbeirat bespre-
chen. Für alle weiteren Fragen gilt das städtische Graffiti-Konzept.  
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